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In S t r a f s a c h e n  wird die Realisierung des Grund
gedankens des Art. 5 StatAbk. durch Art. 12 RHAbk. 
gewährleistet. Demnach werden die Justizorgane der 
sowjetischen Streitkräfte die der Gerichtsbarkeit der 
DDR unterliegenden Straftaten unverzüglich den zu
ständigen Justizorganen, d. h. im Sinne des Abkom
mens den Gerichten und Staatsanwaltschaften der DDR, 
mitteilen und diese durch Feststellung der Person des 
Täters, Sicherung der Beweismittel sowie in sonstiger 
Weise bei der Durchführung des Strafverfahrens unter
stützen. Es ist eine selbstverständliche Auswirkung 
des Prinzips der gegenseitigen Achtung der Souveränität 
und der freundschaftlichen Hilfe, daß in Art. 13 RHAbk. 
die entsprechende Verpflichtung der Justizorgane der 
DDR festgelegt ist, in den der sowjetischen Gerichts
barkeit unterliegenden Strafsachen (vgl. Art. 6 StatAbk.) 
in gleichem Maße die sowjetischen Justizorgane bei der 
Strafverfolgung von Angehörigen der Streitkräfte und 
deren Familienangehörigen zu unterstützen. Dabei be
steht jedoch ein Unterschied, der auch in der Fassung 
der letzten Zeilen des Art. 13 zum Ausdruck kommt: 
die Bürger der DDR unterliegen nach Art. 5 Buchst, f 
StatAbk. in keinem Fall der Gerichtsbarkeit der Justiz
organe der sowjetischen Streitkräfte. Dem entspricht 
es, daß im Art. 8 StatAbk. bei strafbaren Handlungen 
von Bürgern der DDR gegen die sowjetischen Streit
kräfte und ihre Angehörigen die Zuständigkeit der Ge
richte und sonstigen Organe der DDR vorausgesetzt 
wird. Da die Bürger der DDR nicht der sowjetischen 
Gerichtsbarkeit unterliegen, können sie auch nicht als 
Zeugen oder Sachverständige unmittelbar vor ein 
sowjetisches Militärgericht geladen werden, vielmehr 
müssen sie von den Justizorganen der DDR im Wege 
der Rechtshilfe vernommen werden. Im Sinne dieser 
Erwägungen ist am Ende von Art. 13 RHAbk. die For
mulierung gewählt worden, daß die Justizorgane der 
DDR „den Justizorganen der sowjetischen Streitkräfte 
bei der Beschaffung von Zeugenaussagen von Bürgern 
der DDR behilflich sein werden“. Demgegenüber ergibt 
sich aus der in Art. 3 und 5 StatAbk. anerkannten 
Gerichtsbarkeit der Organe der DDR über Personen, die 
den sowjetischen Streitkräften angehören, und deren 
Familienangehörige die prozessuale Folge, daß diese 
Personen auch als Zeugen oder Sachverständige vor 
Gerichte der DDR geladen und dort unmittelbar ver
nommen werden können. Diese Verschiedenheit der 
Rechtslage entspricht den Besonderheiten des zeitweili
gen Aufenthalts der sowjetischen Streitkräfte auf dem 
Territorium der DDR, der in Art. 1 StatAbk. betonten 
Souveränität der DDR, die die ausschließliche Gerichts
barkeit über ihre eigenen Bürger umschließt, und der 
Ausdehnung dieser Gerichtsbarkeit auf Angehörige der 
sowjetischen Streitkräfte in Art. 3 und 5 StatAbk. 
(siehe oben zu I). Demgemäß ist in Art. 18 die Erteilung 
der erforderlichen Aussagegenehmigung für sowjetische 
Zeugen geregelt, und durch Art. 9 wird gewährleistet, 
daß die Organe der sowjetischen Streitkräfte die er
forderliche Unterstützung leisten werden, damit den 
Anordnungen der Organe der DDR von Angehörigen 
der Streitkräfte und ihren Familienangehörigen Folge 
geleistet wird, z. B. durch Erteilung von Urlaub.

Eine praktisch notwendige Erweiterung der Zustän
digkeit der Organe der DDR enthält Art. 14 RHAbk. 
insofern, als er außer der Feststellung der Personalien 
auch, wenn notwendig, die vorläufige Festnahme von 
Personen, die den sowjetischen Streitkräften ange
hören, und ihrer Familienangehörigen, wenn sie auf 
frischer Tat angetroffen werden, auch dann zuläßt, 
wenn die Gerichtsbarkeit der DDR nicht gegeben ist, 
also in den Fällen des Art. 6 StatAbk. Andererseits 
wird in Strafsachen, die der Gerichtsbarkeit der DDR 
unterliegen, hinsichtlich der Verhaftung von Angehöri
gen der Streitkräfte und ihren Familienangehörigen, sei 
es im Fall der Untersuchungshaft oder der Strafhaft, 
grundsätzlich die Zuständigkeit der Organe der DDR 
in Art. 16 und 17 RHAbk. festgelegt; sie wird nur 
insoweit eingeschränkt, als es die Achtung der Souve
ränität der UdSSR und der Interessen ihrer Streitkräfte 
erfordert, nämlich innerhalb der von ihnen benutzten 
Objekte wird die Verhaftung durch den Militärstaats
anwalt der Streitkräfte im Wege der Rechtshilfe durch
geführt. Auch bei der Vollstreckung der Untersuchungs

haft und dem Strafvollzug — beides ist nach sowje
tischem Recht von der in Art. 16 geregelten Verhaftung 
zu unterscheiden — bleibt die Zuständigkeit der Organe 
der DDR durch die Regelung des Art. 17 unter Beach
tung des Prinzips der gegenseitigen Unterstützung 
grundsätzlich voll gewahrt. Die Vorschriften der Art. 19 
und 21 RHAbk. enthalten unter strikter Beachtung der 
Gesetze der DDR einige den militärischen Notwendig
keiten Rechnung tragende Regelungen. Dabei berück
sichtigt Art. 21 Abs. 1 den Umstand, daß die Vertreter 
der sowjetischen Streitkräfte, auch des Militärstaats
anwalts, nach dem Prozeßrecht der DDR in der Haupt
verhandlung vor den Gerichten der DDR keine eigenen 
prozessualen Befugnisse ausüben können. Art. 21 Abs. 2 
spricht den Gedanken aus, daß im Sinne des § 83 Abs. 2 
StPO die Sicherheit der DDR auch dann gefährdet und 
die Geheimhaltung bestimmter Tatsachen notwendig 
ist, wenn die Interessen der Sicherheit der sowjetischen 
Streitkräfte betroffen werden. Denn der Frieden in 
Europa und die Sicherheit des deutschen Volkes, deren 
Schutz die Sowjetunion durch die zeitweilige Statio
nierung ihrer Streitkräfte auf dem Territorium der 
DDR übernommen hat (vgl. Präambel zum StatAbk.), 
ist aufs engste mit der Erhaltung der vollen Verteidi
gungskraft und Sicherheit der sowjetischen Streitkräfte 
verbunden.

III
In Z i v i l s a c h e n  ist, wie unter I ausgeführt, ge

mäß dem Prinzip des Art. 3 StatAbk. ebenfalls die Ge
richtsbarkeit der DDR in weitem Umfang begründet. 
Nach Art. 11 Satz 2 Buchst, b StatAbk. entscheiden die 
Gerichte der DUR nach deutschem Recht über alle An
sprüche, welche auf Grund eines Schadens geltend ge
macht werden, der Institutionen oder Bürgern der DDR 
von Angehörigen der sowjetischen Streitkräfte oder 
deren Familienangehörigen durch Handlungen oder 
Unterlassungen, die sie nicht bei der Ausübung dienst
licher Obliegenheiten begangen haben, zugefügt wurde. 
Dagegen ist hier ebenso wie in Strafsachen die Zustän
digkeit der Gerichte der DDR ausgeschlossen und aus
schließlich die Entscheidung der Gemischten Kommis
sion zulässig, wenn sowjetische Truppeneinheiten oder 
ihnen angehörende Personen die den Anspruch begrün
denden Handlungen bei der Ausübung dienstlicher Ob
liegenheiten vorgenommen haben. Nach Art. 12 
StatAbk. gilt dasselbe im umgekehrten Fall, wenn 
nämlich den sowjetischen Streitkräften, ihren Angehö
rigen oder deren Familienangehörigen durch Bürger 
oder Institutionen der DDR Schaden zugefügt wird. 
Diese schon im Abkommen vom 12. März 1957 an
erkannte Zuständigkeit der Gerichte der DDR wird in 
Art. 23 RHAbk. ausdrücklich für Ansprüche aus ver
traglichen Beziehungen zwischen Personen, die den 
sowjetischen Streitkräften angehören, und deren Fami
lienangehörigen einerseits und Bürgern oder Institu
tionen der DDR andererseits hervorgehoben. In diesen 
Prozessen sind die genannten Personen nach Art. 24 
RHAbk. von Sicherheitsleistung befreit und können 
Kostenbefreiung nach den Gesetzen der DDR erhal
ten. In diesen Fällen findet auch die Vollstreckung 
der gerichtlichen Entscheidungen statt, und zwar gegen 
Angehörige der sowjetischen Streitkräfte und ihre Fa
milienangehörigen gemäß Art. 23 Satz 2 RHAbk. im 
Wege der Rechtshilfe; denn für diese zivilrechtlichen 
Ansprüche haben die beiden Vertragsstaaten nicht die 
in Art. 11 und 12 StatAbk. vereinbarte Verpflichtung 
zum Ersatz des Schadens übernommen.

Von diesen zivilrechtlichen Streitigkeiten, für die die 
Gerichte der DDR zuständig sind und deren Ursprung 
nicht in der Ausübung dienstlicher Obliegenheiten wur
zeln kann, sind völlig verschieden die völkerrechtlichen 
Verpflichtungen, welche die Regierungen der Vertrags- 
Staaten in Art. 11 Satz 1 und Art. 12 Satz 1 StatAbk. 
übernommen haben». Hier ist durch internationale Ver
einbarung eine Regelung getroffen worden, durch wel
che die sowjetische Regierung sich nicht nur zum Er
satz jedes Schadens bereit erklärt, der durch Hand
lungen oder Unterlassungen sowjetischer Truppenein
heiten angerichtet wird, sondern auch für die Schäden, 
die von Angehörigen der Streitkräfte oder ihren Fami
lienangehörigen zugefügt werden. Der Umfang dieser
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